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56. Berichtigung des Flächennutzungsplanes

Inhalt der Berichtigung des Flächennutzungsplanes

Legende: 

Planungsstand: 20.02.2023 Maßstab 1:5000

Wohnbaufläche Grenze des räumlichen 
Geltungsbereich der Planberichtigung
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Übersichtsplan

Anlage für die Abwasserbeseitigung

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Flächen für Versorgungsanlagen und die Abwasserbeseitigung
Zweckbestimmung:

Sielwerk bzw. Schöpfwerk

Wasserwerk

Unterirdisch: Trinkwasser
Oberirdisch:  Elektrizität, mit Angabe der Kilovolt-Zahl

Hauptabwasserleitungen
Unterirdisch: Erdgas, mit Angabe der Nennweite/ DN 400

T/ DN 400
110 Kv

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge
überörtliche bzw. örtliche Hauptverkehrsstraße

Parken

Flächen für Bahnanlagen
BahnhofBhf
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Planzeichenerklärung gemäß PlanzV 1990
I. DARSTELLUNGEN DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

Verfahrensvermerke

Richtfunktrasse mit Schutzabstand

Überörtlicher  Wanderweg

Flächen für die Landesverteidigung

Hauptdeich

Bereich nach § 12 (3) Nr. 1a LuftVG

Bereich nach § 12 (3) Nr. 1b LuftVG

Grenze der Sielacht
USD
USE

Unterhaltungsverband Sielacht Dornum
Unterhaltungsverband Sielacht Esens

Verteidigungsanlage

V. SONSTIGE PLANZEICHEN

USD
USE

geplante Straßenfläche
IV. VERMERKE GEM. § 5 ABS. 4 BAUGB

geplante Wasserfläche

Flächen, unter denen der Bergbau umgeht, oder 
die für den Abbau von Mineralien bestimmt sind

II. KENNZEICHNUNGEN GEM. § 5 ABS. 3 BAUGB

Flächen für Wald
Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für die Landwirtschaft

Gewässer II. Ordnung

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, denHochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
Wasserflächen

Regelung für den Denkmalschutz
frühgeschichtliche Besiedlungsflächen
Umgrenzung denkmalgeschützter Mehrheiten 
von baulichen Anlagen (Denkmalesembles)

1:130.000

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft

von Boden, Natur und Landschaft

Zeltplatz
Parkanlage
Friedhof

Sportplatz

Grünflächen

Zweckbestimmung:
Grünflächen

Schützenplatz
Spielplatz
Dauerkleingärten

Bolzplatz

Kur- und Freizeitanlagen

Samtgemeinde Esens
Flächennutzungsplan

Freibad

Kirchlichen Zwecken dienende Gebäude

Öffentliche Verwaltungen

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Feuerwehr

Schule

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, 
Flächen für Sport- und Spielanlagen

Fläche für den Gemeinbedarf
Zweckbestimmung:

Post

Jugendherberge
Grillplatz

Kindergarten
Energieversorgung
Hallenbad

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Altersheim

Samtgemeinde Esens
Flächennutzungsplan

Flora-Fauna-Habitat

Sonstige Planzeichen

Grenze der Samtgemeinde
(Zusammengesetzt aus Gemeinegrenzen der Mitgliedsgemeinden.
Quelle: Landkreis Wittmund 2003)
(Bereich des Flächennutzungsplanes)

Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist

Grenzen der Mitgliedsgemeinden

Umgrenzung der Bauflächen, für die eine zentrale 

Mittlere Tidehochwasserlinie (MThw-Linie)
(Quelle: RROP 2005)

Wasserschutzgebiet
Wasserschutzzone

Überschwemmungsgebiet
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserschutzzone
Wasserschutzzone

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN GEM. § 5 ABS. 4 BAUGB

I
II
III

Gewässer

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen
Flächen für die Gewinnung von Bodenschätzen, Sand

1:20.000
Arbeitsstand: 10.12.2014 

Baudenkmal

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
Schutzgebiete und Schutzobjekte, in Überlagerung mit z.B. Landwirtschaft

Naturdenkmal
Nationalpark

Landschaftsschutzgebiet
Naturschutzgebiet

 
PRÄAMBEL 

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB) I.V.M. § 40 / § 72 ABS. 1 NR. 1 DER NIEDERSÄCHSISCHEN GEMEINDEORDNUNG HAT 
DER RAT DER SAMTGEMEINDE ESENS DIESEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG UND DEN NEBENSTEHENDEN TEXTLICHEN 
DARSTELLUNGEN, BESCHLOSSEN. 
ESENS, DEN __________ 
 
 __________  
SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER   
(SIEGEL) 

 
VERFAHRENSVERMERKE 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
DER RAT DER SAMTGEMEINDE ESENS HAT IN SEINER SITZUNG AM .............. DIE NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNSPLANES BESCHLOSSEN. DER AUF-
STELLUNGSBESCHLUSS WURDE GEMÄSS § 2 ABS. 1 BAUGB AM ................ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. 
ESENS, DEN __________ 
 
_____________________________________________ 
 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  
 

 
2. PLANUNTERLAGE 

KARTENGRUNDLAGE: DEUTSCHE GRUNDKARTE, RASTERDATEN 
MAßSTAB 1: 5000 
BLATT-NR.: 221109; 221226; 221227; 221228; 221229; 231018; 231102; 231103; 231104; 231105; 231106; 231107; 231108; 231109; 231110; 231111; 231112; 
231113; 231114; 231115; 231116; 231117; 231118; 231119; 231120; 231121; 231122; 231123; 231124; 231126; 231127; 231128; 231129; 231130; 231201; 231202; 231203; 
231204; 231206; 231207; 231208; 231209; 231211; 231212; 231213; 231214; 231216; 231217; 231218; 231219; 231221; 231222; 231223; 231224; 241101; 241102; 241103; 
241104; 241105; 241106; 241108; 241109; 241110; 241111; 241112; 241114; 241115; 241116; 241117; 241118; 241201; 241202; 241206; 241207; 241211; 241212; 231003 A; 
231012 A; 231024 A; 231030 A; 231101 A; 231125 A; 241006 A; 241012 A; 241018 A; 241107 A; 241113 A  
  
HERAUSGEGEBEN VOM KATASTERAMT: WITTMUND 
VERVIELFÄLTIGUNGSERLAUBNIS ERTEILT DURCH DIE LANDESVERMESSUNG + GEOBASISINFORMATION NIEDERSACHSEN 

 
3. ENTWURF UND VERFAHRENSBETREUUNG: 

PROJEKTLEITUNG: DIPL.-ING. O. FREITAG 
TECHNISCHE MITARBEIT: S. BRUNS 
 
 
NEUENBURG, DEN    
VORENTWURF __________ 
ENTWURF __________ 
GENEHMG.-EX. 

 
4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

DER RAT DER SAMTGEMEINDE ESENS HAT IN SEINER SITZUNG AM ................ DEM ENTWURF DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES UND DES ERLÄUTERUNGSBE-
RICHTES ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB / § 3 ABS. 3 SATZ 1 ERSTER HALBSATZ I. V. M. § 3 ABS. 2 BAUGB BE-
SCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM  ................ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DER FLÄCHENNUT-
ZUNGSPLANÄNDERUNG UND DES ERLÄUTERUNGSBERICHTES HABEN VOM ................. BIS .................. GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH AUSGELEGEN. 
ESENS, DEN __________ 
 
_____________________________________________ 
 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  

 
5. ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG MIT EINSCHRÄNKUNG 

DER RAT DER SAMTGEMEINDE ESENS HAT IN SEINER SITZUNG AM ................ DEM GEÄNDERTEN ENTWURF DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES UND DES ERLÄU-
TERUNGSBERICHTES ZUGESTIMMT UND DIE ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG MIT EINSCHRÄNKUNG GEMÄSS § 3 ABS. 3 SATZ 1 ERSTER HALBSATZ I. V. M. § 
3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM  ................ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF 
DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES UND DES ERLÄUTERUNGSBERICHTES HABEN VOM ................. BIS .................. GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH AUSGE-
LEGEN. 
ESENS, DEN __________ 
 
_____________________________________________ 
 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  

 
 
6. VEREINFACHTE ÄNDERUNG 

DER RAT DER SAMTGEMEINDE ESENS HAT IN SEINER SITZUNG AM .............DEM GEMÄSS § 3 ABS. 3 SATZ 3 BAUGB VEREINFACHT GEÄNDERTEN ENTWURF DES 
FLÄCHENNUTZUNGSPLANES UND DES ERLÄUTERUNGSBERICHTES ZUGESTIMMT. DEN BETROFFENEN IM SINNE VON § 13 BAUGB WURDE MIT SCHREIBEN VOM 
............. GELEGENHEIT ZUR STELLUNGNAHMEN BIS ZUM ............. GEGEBEN: 
ESENS, DEN __________ 
 
_____________________________________________ 
 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  

 
 

7. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS 
DER RAT DER SAMTGEMEINDE ESENS HAT NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB DEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
NEBST ERLÄUTERUNGSBERICHT IN SEINER SITZUNG AM ..................... BESCHLOSSEN. 
ESENS, DEN __________ 
 
 ______________  
SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  

(SIEGEL) 
 

8. GENEHMIGUNG 
DER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN IST MIT VERFÜGUNG (AZ.: ________________________) VOM HEUTIGEN TAGE UNTER AUFLAGEN / MIT MASSGABEN / MIT AUS-
NAHME DER DURCH ________________ KENNTLICH GEGEMACHTEN TEILE GEMÄSS § 6 BAUGB GENEHMIGT.  
WITTMUND, DEN __________  
HÖHERE VERWALTUNGSBEHÖRDE  
 
____________________________________ 
 (UNTERSCHRIFT) 

 
9. BEITRITTSBESCHLUSS 

DER RAT DER SAMTGEMEINDE ESENS IST DEN IN DER GENEHMIGUNGSVERFÜGUNG VOM __________ (AZ:________________________) AUFGEFÜHRTEN AUFLA-
GEN/MASSGABEN/AUSNAHMEN IN SEINER SITZUNG AM __________ BEIGETRETEN.  
DER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN HAT WEGEN DER AUFLAGEN/MASSGABEN VOM __________ BIS __________ ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.  
ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM __________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. 
ESENS, DEN __________ 
 
_____________________________________________ 
 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  

 
10. INKRAFTTRETEN 

DIE ERTEILUNG DER GENEHMIGUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES IST GEMÄSS § 6 ABS. 5 BAUGB AM __________ IM AMTSBLATT FÜR DEN REGIERUNGSBE-
ZIRK WESER-EMS BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN IST DAMIT AM __________ WIRKSAM GEWORDEN. 
ESENS, DEN __________ 
 
_____________________________________________ 
 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  

 
11. VERLETZUNG VON VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN 

INNERHALB VON ZWEI JAHREN NACH WIRKSAMWERDEN DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG VON VERFAHRENS- ODER FORMVORSCHRIF-
TEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT WORDEN. 

ESENS, DEN __________ 
 
_____________________________________________ 
 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  

 
12. MÄNGEL DER ABWÄGUNG 

INNERHALB VON ZWEI JAHREN NACH WIRKSAMWERDEN DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES SIND MÄNGEL DER ABWÄGUNG NICHT GELTEND GEMACHT WORDEN. 
ESENS, DEN __________ 
 
_____________________________________________ 
 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER  

 

Art der Baulichen Nutzung

Sondergebiete

Wohnbaufläche
Gemischte Baufläche

Dorfgebiete
Gewerbliche Bauflächen

Kerngebiet

Kuranlagen

Betriebshof/Kurverein

Windenergiepark

Hafenbereich
Stellplätze, Garagen
Landesverteidigung
Reithalle u. Pferdeboxen, Keine Wohnungen
Wochenendhausgebiet
Altenpflegeheim
Camping

Hundeübungsplatz Barkeltief
Hotel
Ferienhof, Kuranlagen

Baustoffgroßhandel, Großf. Einzelhandelsbetrieb, Verbrauchermarkt
Golfübungsplatz
Badestrand

Reiterhof, Freizeit und Erholung
Tennisschule

Ferienanlage

SOWP
SOK
SOH
SOSt/Ga
SOLV
SOR
SOWO

SOBH

SOA
SOC

SOFE/K
SOHO
SOHÜ

SOG
SO Strand

SOE

SOTS
SORFE
SOFE

Ländliches WohnenSOLW
BiogasanlageSOBIO

Hinweise
1. Bauhöhenbeschränkungen durch Richtfunktrassen
Im Bereich der dargestellten Richtfunktrassen sind Bauhöhenbeschränkungen zu beachten. Die maximale 
Gebäudehöhe in diesem Bereich richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und ist bei konkreten 
Vorhaben bei den Betreibern der Richtfunkstrecke zu erfragen.
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Begründung
Durch die Festsetzungen des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 106 wird ein Allgemeines Wohngebiet gem. 

§ 4 BauNVO festgesetzt. Der Planbereich des rechtskräftigen 

Flächennutzungsplanes wird als Gemischte Baufläche (M) gem. § 

1 Abs 1 Nr. 2 BauNVO dargestellt. Folglich entsprechen die 

Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 

106 nicht den Darstellungen des rechtkräftigen 

Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Esens. 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 106 wurde gem. § 

13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. 

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ermöglicht, bevor 

der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt wurde. Die Ziele 

des genannten Bebauungsplanes stehen einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung aufgrund der integrierten Lage nicht 

entgegen.

Daher erfolgt im Rahmen einer Berichtigung des 

Flächennutzungsplans eine Darstellung des Planbereiches des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 106 gem. § 9 Abs. 1 

Nr. 2 als Wohnbaufläche (W).

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt wird die vorliegende 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes wirksam.

Verfahrensvermerke

Beschluss über die Planberichtigung
Der Satzungbeschluss durch den Rat der Stadt Esens am 

............... gefasst.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. BauGB wird der Flächennutzungsplan der 

Samtgemeinde Esens im Wege der Wege der Berichtiung 

angepasst. 

Esens, den

______________________

       Der Samtgemeindebürgermeister

Inkrafttreten
Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist am ...................... 

im Amtsblatt Nr. ........................ bekannt gemacht worden. 

Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist damit wirksam 

geworden. 

Esens, den 

_______________________

         Der Samtgemeindebürgermeister
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